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sich die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts und die Präsidentinnen

und Präsidenten der Landesarbeitsgerichte im Anschluss an diesen

Beschluss dafür aus, „jedenfalls über die bisherigen Regelungen der

§§ 148, 149 ZPO hinaus für das arbeitsgerichtliche Verfahren weiter-

gehende Aussetzungsmöglichkeiten im Falle der Anhängigkeit von

gleichgelagerten Verfahren schaffen“.16 Dennoch ist in den beiden ak-

tuellen Gesetzesinitiativen zu Massenverfahren jede Maßnahme zur

Bewältigung der Massenverfahren bei den Gerichten für Arbeitssa-

chen ausgespart worden. Das zeugt von mangelnder Koordination

der beiden für Justiz und für Arbeit zuständigen Ministerien. Das ist

umso verwunderlicher, als Vorschläge für den massenanfälligen Be-

reich der Betriebsrenten17 seit 2022 auf dem Tisch liegen und der mi-

nisterialen Umsetzung in Form eines Gesetzentwurfs harren.

Prof. Franz Josef Düwell war bis 2011 Vorsitzender Richter

des Neunten Senats des Bundesarbeitsgerichts, Gast-Profes-

sor an der Chuo-University Tokyo und veröffentlicht regel-

mäßig in zahlreichen Fachbüchern und -zeitschriften. Er ar-

beitet zudem als Sachverständiger für den Deutschen Bun-

destag und lehrt Arbeitsrecht an der Universität Konstanz.

EuGH: Massenentlassungen – Einbindung der Agentur für
Arbeit im Konsultationsverfahren – kein Individualschutz
der Arbeitnehmer

EuGH, Urteil vom 13.7.2023 – C-134/22, MO gegen SM als Insolvenzverwal-

ter über das Vermögen der G GmbH

ECLI:EU:C:2023:567

Volltext des Urteils: BB-ONLINE BBL2023-1915-1

unter www.betriebs-berater.de

TENOR

Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli

1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

Massenentlassungen

ist dahin auszulegen, dass

die Verpflichtung des Arbeitgebers, der zuständigen Behörde eine Ab-

schrift zumindest der in ihrem Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b Ziff. i

bis v genannten Bestandteile der schriftlichen Mitteilung zu übermit-

teln, nicht den Zweck hat, den von Massenentlassungen betroffenen

Arbeitnehmern Individualschutz zu gewähren.

Richtlinie 98/59/EG Art. 2 Abs. 3

URTEIL

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 2 Abs. 3

Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur An-

gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlas-

sungen (ABl. 1998, L 225, S. 16).

Wirksamkeit einer Massenentlassung
2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen MO und SM als Insol-

venzverwalter über das Vermögen der G GmbH wegen der Wirksamkeit

der Entlassung von MO im Rahmen einer Massenentlassung.

Art. 2 der Richtlinie 98/59
Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Art. 2 der Richtlinie 98/59, der zu deren Teil II („Information und Konsulta-

tion“) gehört, bestimmt in den Abs. 1 bis 3:

„(1) Beabsichtigt ein Arbeitgeber, Massenentlassungen vorzunehmen, so

hat er die Arbeitnehmervertreter rechtzeitig zu konsultieren, um zu einer

Einigung zu gelangen.

(2) Diese Konsultationen erstrecken sich zumindest auf die Möglichkeit,

Massenentlassungen zu vermeiden oder zu beschränken, sowie auf die

Möglichkeit, ihre Folgen durch soziale Begleitmaßnahmen, die insbeson-

dere Hilfen für eine anderweitige Verwendung oder Umschulung der ent-

lassenen Arbeitnehmer zum Ziel haben, zu mildern.

…

(3) Damit die Arbeitnehmervertreter konstruktive Vorschläge unterbreiten

können,hatderArbeitgeber ihnen rechtzeitig imVerlaufderKonsultationen

a) die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und

b) in jedem Fall schriftlich Folgendes mitzuteilen:

i) die Gründe der geplanten Entlassung;

ii) die Zahl und die Kategorien der zu entlassenden Arbeitnehmer;

iii) die Zahl und die Kategorien der in der Regel beschäftigten Arbeitneh-

mer;

iv) den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen;

v) die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeit-

nehmer, soweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Prakti-

ken dem Arbeitgeber die Zuständigkeit dafür zuerkennen;

vi) die vorgesehene Methode für die Berechnung etwaiger Abfindungen,

soweit sie sich nicht aus den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/

oder Praktiken ergeben.

Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde eine Abschrift zumindest

der in Unterabsatz 1 Buchstabe b) Ziffern i) bis v) genannten Bestandteile

der schriftlichen Mitteilung zu übermitteln.“

Art. 3 der Richtlinie
4Art. 3 der Richtlinie, der zu deren Teil III („Massenentlassungsverfahren“)

gehört, sieht in Abs. 1 vor:

„Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde alle beabsichtigten Mas-

senentlassungen schriftlich anzuzeigen.

…

16 LAG B.-W., 84. Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Landesarbeitsgerichte
mit der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts und dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, s. www.justiz-bw.de.

17 Diller, NZA 2022, 1105.
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Die Anzeige muss alle zweckdienlichen Angaben über die beabsichtigte

Massenentlassung und die Konsultationen der Arbeitnehmervertreter ge-

mäß Artikel 2 enthalten, insbesondere die Gründe der Entlassung, die

Zahl der zu entlassenden Arbeitnehmer, die Zahl der in der Regel be-

schäftigten Arbeitnehmer und den Zeitraum, in dem die Entlassungen

vorgenommen werden sollen.“

Art. 4 der Richtlinie
5 Art. 4 der Richtlinie, der ebenfalls zu deren Teil III gehört, bestimmt in

den Abs. 1 bis 3:

„(1) Die der zuständigen Behörde angezeigten beabsichtigten Massenent-

lassungen werden frühestens 30 Tage nach Eingang der in Artikel 3 Ab-

satz 1 genannten Anzeige wirksam; die im Fall der Einzelkündigung für

die Kündigungsfrist geltenden Bestimmungen bleiben unberührt.

Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde jedoch die Möglich-

keit einräumen, die Frist des Unterabsatzes 1 zu verkürzen.

(2) Die Frist des Absatzes 1 muss von der zuständigen Behörde dazu be-

nutzt werden, nach Lösungen für die durch die beabsichtigten Massen-

entlassungen aufgeworfenen Probleme zu suchen.

(3) Soweit die ursprüngliche Frist des Absatzes 1 weniger als 60 Tage be-

trägt, können die Mitgliedstaaten der zuständigen Behörde die Möglich-

keit einräumen, die ursprüngliche Frist auf 60 Tage, vom Zugang der An-

zeige an gerechnet, zu verlängern, wenn die Gefahr besteht, dass die

durch die beabsichtigten Massenentlassungen aufgeworfenen Probleme

innerhalb der ursprünglichen Frist nicht gelöst werden können.

Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde weitergehende Ver-

längerungsmöglichkeiten einräumen.

Die Verlängerung ist dem Arbeitgeber vor Ablauf der ursprünglichen Frist

des Absatzes 1 mitzuteilen und zu begründen.“

§ 134 BGB
Deutsches Recht

6 § 134 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (im Folgenden: BGB) sieht vor:

„Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nich-

tig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.“

§ 17 KSchG
7 § 17 des Kündigungsschutzgesetzes bestimmt in seiner auf den Sachver-

halt des Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung (im Folgenden:

KSchG) in den Abs. 1 bis 3:

„(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur für Arbeit Anzeige zu er-

statten, bevor er

…

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Ar-

beitnehmern 10 vom Hundert der im Betrieb regelmäßig beschäftigten

Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 Arbeitnehmer,

…

innerhalb von 30 Kalendertagen entlässt. Den Entlassungen stehen ande-

re Beendigungen des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Arbeitgeber

veranlasst werden.

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz 1 anzeigepflichtige Entlassun-

gen vorzunehmen, hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die zweckdienlichen

Auskünfte zuerteilenund ihn schriftlich insbesonderezuunterrichtenüber

1. die Gründe für die geplanten Entlassungen,

2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer,

3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschäftigten Arbeit-

nehmer,

4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen,

5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeit-

nehmer,

6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Kriterien.

…

(3) Der Arbeitgeber hat gleichzeitig der Agentur für Arbeit eine Abschrift

der Mitteilung an den Betriebsrat zuzuleiten; sie muss zumindest die in

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebenen Angaben enthalten. Die An-

zeige nach Absatz 1 ist schriftlich unter Beifügung der Stellungnahme des

Betriebsrates zu den Entlassungen zu erstatten. Liegt eine Stellungnahme

des Betriebsrates nicht vor, so ist die Anzeige wirksam, wenn der Arbeit-

geber glaubhaft macht, dass er den Betriebsrat mindestens zwei Wochen

vor Erstattung der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 unterrichtet hat, und er

den Stand der Beratungen darlegt. Die Anzeige muss Angaben über den

Namen des Arbeitgebers, den Sitz und die Art des Betriebes enthalten,

ferner die Gründe für die geplanten Entlassungen, die Zahl und die Be-

rufsgruppen der zu entlassenden und der in der Regel beschäftigten Ar-

beitnehmer, den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen wer-

den sollen, und die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlas-

senden Arbeitnehmer. In der Anzeige sollen ferner im Einvernehmen mit

dem Betriebsrat für die Arbeitsvermittlung Angaben über Geschlecht, Al-

ter, Beruf und Staatsangehörigkeit der zu entlassenden Arbeitnehmer ge-

macht werden. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Abschrift der

Anzeige zuzuleiten. Der Betriebsrat kann gegenüber der Agentur für Ar-

beit weitere Stellungnahmen abgeben. Er hat dem Arbeitgeber eine Ab-

schrift der Stellungnahme zuzuleiten.“

Kläger war Beschäftigter bei der G GmbH
Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

8Der Kläger des Ausgangsverfahrens war seit 1981 bei der G GmbH be-

schäftigt.

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen
der G GmbH

9Am 1. Oktober 2019 eröffnete das Insolvenzgericht auf Antrag der G

GmbH das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen und bestellte den Be-

klagten des Ausgangsverfahrens für die Zwecke dieses Verfahrens zum In-

solvenzverwalter. Für die Dauer des Verfahrens übte er nach den nationa-

len Rechtsvorschriften gegenüber den Arbeitnehmern der G GmbH die

Funktion des Arbeitgebers aus.

Geschäftstätigkeit eingestellt und Massenentlassung
von Mitarbeitern

10Am 17. Januar 2020 wurde beschlossen, die Geschäftstätigkeit der G

GmbH bis spätestens 30. April 2020 vollständig einzustellen und in der

Zeit vom 28. bis zum 31. Januar 2020 mehr als 10% der 195 bei ihr be-

schäftigten Arbeitnehmer zu entlassen.

Einleitung des Verfahrens zur Konsultation
des Betriebsrats

11Ebenfalls am 17. Januar 2020 wurde das Verfahren zur Konsultation des

Betriebsrats in seiner Funktion als Arbeitnehmervertreter eingeleitet. Im

Rahmen dieser Konsultation wurden dem Betriebsrat schriftlich die in

Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 98/59 genannten Infor-

mationen mitgeteilt. Der zuständigen Behörde – der Agentur für Arbeit

Osnabrück (Deutschland) – wurde jedoch keine Abschrift dieser schriftli-

chen Mitteilung zugeleitet.

1916 Betriebs-Berater | BB 33/34.2023 | 14.8.2023

Arbeitsrecht | Entscheidung
EuGH · 13.7.2023 – C-134/22

                               2 / 6



Stellungnahme des Betriebsrats
12 Am 22. Januar 2020 erklärte der Betriebsrat in seiner abschließenden Stel-

lungnahme, dass er keine Möglichkeit sehe, die beabsichtigten Entlassun-

gen zu vermeiden.

Anzeige der Massenentlassung bei der Agentur
für Arbeit

13 Am 23. Januar 2020 wurde die beabsichtigte Massenentlassung im Ein-

klang mit dem Kündigungsschutzgesetz und Art. 3 der Richtlinie 98/59

der Agentur für Arbeit Osnabrück angezeigt; diese bestätigte den Ein-

gang der Anzeige am 27. Januar 2020. Anschließend beraumte sie für

den 28. und 29. Januar 2020 Beratungstermine für die 153 Arbeitnehmer

an, die von den beabsichtigten Entlassungen betroffen waren.

Kündigung des Arbeitsvertrags des Klägers
des Ausgangsverfahrens

14 Dem Kläger des Ausgangsverfahrens wurde mit Schreiben, das ihm am

28. Januar 2020 zuging, die Kündigung seines Arbeitsvertrags mit der G

GmbH zum 30. April 2020 mitgeteilt.

Klage auf Feststellung beim zuständigen Arbeitsgericht
15 Der Kläger des Ausgangsverfahrens erhob beim zuständigen Arbeitsge-

richt Klage auf Feststellung, dass sein Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst

worden sei. Er stützte seine Klage darauf, dass die Übermittlung einer Ab-

schrift der an den Betriebsrat gerichteten Mitteilung vom 17. Januar 2020

an die zuständige Agentur für Arbeit, die sowohl nach Art. 2 Abs. 3 Unter-

abs. 2 der Richtlinie 98/59 als auch nach § 17 Abs. 3 KSchG vorgeschrie-

ben sei und eine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Entlassung dar-

stelle, unterblieben sei.

Einlassung der Beklagten des Ausgangsverfahrens
16 Der Beklagte des Ausgangsverfahrens machte geltend, die fragliche Ent-

lassung sei wirksam, da § 17 Abs. 3 KSchG, anders als andere Bestimmun-

gen von § 17, nicht den Schutz der von einer Massenentlassung betroffe-

nen Arbeitnehmer oder die Vermeidung von Entlassungen bezwecke. Die

darin vorgesehene Übermittlung einer Abschrift der an den Betriebsrat

gerichteten Mitteilung an die zuständige Agentur für Arbeit habe nur den

Zweck, Letztere über die geplanten Entlassungen zu informieren. Ihre

Übermittlung könne die betreffenden Arbeitnehmer nicht vor einer Mas-

senentlassung schützen, da die Agentur für Arbeit ihr nicht entnehmen

könne, welche Möglichkeiten zur Vermeidung der geplanten Kündigun-

gen der Betriebsrat sehe, und habe keinen Einfluss auf die Konsultationen

zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

Klage blieb im ersten und zweiten Rechtszug erfolglos
17 Die Klage des Klägers des Ausgangsverfahrens blieb sowohl im ersten als

auch im zweiten Rechtszug erfolglos. Daraufhin legte er beim Bundesar-

beitsgericht (Deutschland), dem vorlegenden Gericht, Revision ein.

Verstoß gegen § 17 Abs. 3 KSchG nach Auffassung
des vorlegenden Gerichts

18 Das vorlegende Gericht sieht darin, dass die Agentur für Arbeit keine Ab-

schrift der an den Betriebsrat im Rahmen des Verfahrens zu dessen Kon-

sultation gerichteten Mitteilung erhalten habe, einen Verstoß gegen § 17

Abs. 3 KSchG, mit dem Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59 in

nationales Recht umgesetzt worden sei. Weder die Richtlinie noch das na-

tionale Recht sehe jedoch eine ausdrückliche Sanktion für einen solchen

Verstoß vor. In solchen Fällen habe das vorlegende Gericht unter Wah-

rung der Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität darauf zu achten,

dass Verstöße gegen das Unionsrecht nach sachlichen und verfahrens-

rechtlichen Regeln geahndet würden, die den Regeln für nach Art und

Schwere gleichartige Verstöße gegen nationales Recht entsprächen, und

dass die Sanktion wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sei. In An-

wendung dieser Grundsätze habe es bereits wiederholt entschieden, dass

Verstöße gegen die den Arbeitgeber im Zusammenhang mit Massenent-

lassungen treffenden Pflichten, mit Ausnahme der Pflichten aus § 17

Abs. 3 KSchG, wegen des mit ihnen bezweckten Arbeitnehmerschutzes

zur Nichtigkeit der Kündigung gemäß § 134 BGB führten.

Fraglich, ob ein Verstoß ebenfalls zur Nichtigkeit
der Kündigung führt

19Fraglich sei jedoch, ob ein Verstoß gegen § 17 Abs. 3 KSchG ebenfalls zur

Nichtigkeit der Kündigung führen könne. Um diese Bestimmung als Ver-

botsgesetz im Sinne von § 134 BGB ansehen zu können, müsse nämlich

geklärt werden, ob mit ihr der Zweck verfolgt werde, den von einem Mas-

senentlassungsverfahren betroffenen Arbeitnehmern Individualschutz zu

gewähren; dazu bedürfe es einer Auslegung von Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2

der Richtlinie 98/59.

Zweck angesichts des Ziels der Richtlinie
20Der Zweck der letztgenannten Bestimmung könnte angesichts des Ziels der

Richtlinie 98/59, Arbeitnehmer bei Massenentlassungen zu schützen, darin

bestehen, das gemeinsame Handeln des Arbeitgebers, der für die Massen-

entlassungsanzeige zuständigen Behörde und der Arbeitnehmervertretung

zu fördern. Dieser Zweck mache es jedoch erforderlich, dass die zuständige

Behörde so frühzeitig wie möglich Kenntnis von der beabsichtigten Entlas-

sung einer größeren Zahl von Arbeitnehmern erlange. Vor diesem Hinter-

grund könnteArt. 2 Abs. 3Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59 dahin auszulegen

sein, dass er denbetreffendenArbeitnehmern Individualschutz gewähre.

Auch Argumente für die gegenteilige Auffassung
21EsgebeallerdingsauchArgumente fürdiegegenteiligeAuffassung.DasKon-

sultationsverfahrenwerdevorderMassenentlassungsanzeige durchgeführt,

so dass die Zuleitung der Mitteilung an den Betriebsrat, die zu Beginn des

Konsultationsverfahrens erfolge, auf die Vermittlungstätigkeit der Arbeits-

verwaltung noch keinen wirklichen Einfluss haben könne. Die Richtlinie 98/

59 knüpfe ein Tätigwerden der zuständigen Behörde erst an die Massenent-

lassungsanzeige des Arbeitgebers gemäß ihremArt. 3 Abs. 1. Zu demdieser

Anzeige vorausgehenden Zeitpunkt, zu dem die in Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2

der Richtlinie 98/59 vorgeseheneÜbermittlung erfolgenmüsse, also vor Ab-

schluss der Konsultationen mit den Arbeitnehmern, stehe hingegen noch

nicht endgültig fest, ob und wie viele Arbeitnehmer wann auf den Arbeits-

markt gelangten und welche Arbeitnehmer betroffen seien. Aus diesem

Blickwinkel hätte die letztgenannte Bestimmungnur verfahrenstechnischen

Charakter, undeinVerstoßgegen sie in ihrer indeutsches Rechtumgesetzten

Formwürde daher auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Äquiva-

lenz und der Effektivität nicht die Nichtigkeit der Kündigung des einzelnen

vonderMassenentlassungbetroffenenArbeitnehmersnach sichziehen.

Verfahrensaussetzung und Vorlage zur
Vorabentscheidung

22Unter diesen Umständen hat das Bundesarbeitsgericht beschlossen, das

Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorab-

entscheidung vorzulegen:
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Welchem Zweck dient Art. 2 Abs. 3 UnterAbs. 2 der Richtlinie 98/59, wo-

nach der Arbeitgeber der zuständigen Behörde eine Abschrift zumindest

der in Unterabs. 1 Buchst. b Ziff. i bis v genannten Bestandteile der schrift-

lichen Mitteilung an die Arbeitnehmervertretung zu übermitteln hat?

Zweck von Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59
Zur Vorlagefrage

23 Wie sich aus den Rn. 16 bis 21 des vorliegenden Urteils ergibt, fragt das

vorlegende Gericht den Gerichtshof nach dem Zweck von Art. 2 Abs. 3

Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59, der den Arbeitgeber verpflichtet, der zu-

ständigen Behörde eine Abschrift zumindest der in Art. 2 Abs. 3 Unter-

abs. 1 Buchst. b Ziff. i bis v genannten Bestandteile der schriftlichen Mit-

teilung an die Arbeitnehmervertreter zu übermitteln. Dabei möchte das

vorlegende Gericht wissen, welche Rechtsfolgen – mangels näherer An-

gaben hierzu in der Richtlinie 98/59 – im nationalen Recht angesichts der

Grundsätze der Effektivität und der Äquivalenz an einen Verstoß gegen

diese Verpflichtung geknüpft werden können.

Fraglich, ob Individualschutz für betroffene
Arbeitnehmer

24 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht somit im Wesentlichen

wissen, ob Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59 dahin auszulegen

ist, dass die Verpflichtung des Arbeitgebers, der zuständigen Behörde

eine Abschrift zumindest der in ihrem Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b

Ziff. i bis v genannten Bestandteile der schriftlichen Mitteilung zu über-

mitteln, den Zweck hat, den von Massenentlassungen betroffenen Arbeit-

nehmern Individualschutz zu gewähren.

Neben dem Wortlaut auch Zusammenhang und
Zielsetzung

25 Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst darauf hinzuweisen, dass

nach ständiger Rechtsprechung bei der Auslegung einer Unionsvor-

schrift nicht nur ihr Wortlaut zu berücksichtigen ist, sondern auch der

Zusammenhang, in den sie sich einfügt, und die Ziele, die mit der Re-

gelung, zu der sie gehört, verfolgt werden. Die Entstehungsgeschichte

einer Bestimmung des Unionsrechts kann ebenfalls relevante Anhalts-

punkte für ihre Auslegung liefern (Urteil vom 2. September 2021,

CRCAM, C-337/20, EU:C:2021:671, Rn. 31 und die dort angeführte

Rechtsprechung).

Wortlaut von Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2
der Richtlinie 98/59

26 Erstens ist zum Wortlaut von Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/

59, wonach „[d]er Arbeitgeber … der zuständigen Behörde eine Ab-

schrift zumindest der in Unterabsatz 1 Buchstabe b) Ziffern i) bis v) ge-

nannten Bestandteile der schriftlichen Mitteilung zu übermitteln [hat]“,

festzustellen, dass er keine Anhaltspunkte enthält, die geeignet wären,

Aufschluss über den Zweck der in dieser Bestimmung vorgesehenen

Übermittlungspflicht zu geben.

Zusammenhang
27 Daher ist zweitens der Zusammenhang zu untersuchen, in den sich Art. 2

Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59 einfügt.

Teil II („Information und Konsultation“)
28 Insoweit ist zum einen darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung nicht

zu Teil III („Massenentlassungsverfahren“) der Richtlinie gehört, sondern

zu ihrem Teil II („Information und Konsultation“), der, wie aus ihrem Art. 2

Abs. 1 hervorgeht, das Verfahren zur Konsultation der Arbeitnehmerver-

treter für den Fall regelt, dass ein Arbeitgeber eine Massenentlassung be-

absichtigt. Somit muss die Übermittlung der in Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2

der Richtlinie 98/59 genannten Informationen in einem Stadium erfolgen,

in dem Massenentlassungen lediglich „beabsichtigt“ sind und in dem das

Verfahren zur Konsultation der Arbeitnehmervertreter erst beginnt und

noch nicht abgeschlossen ist.

ZweckderKonsultationenmitdenArbeitnehmervertretern
29Nach Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 98/59 besteht der Zweck der Konsultatio-

nen mit den Arbeitnehmervertretern darin, Kündigungen von Arbeitsver-

trägen zu vermeiden oder ihre Zahl zu beschränken sowie ihre Folgen zu

mildern. Außerdem setzen der Sinn und Zweck sowie die Effizienz dieser

Konsultationen voraus, dass die maßgeblichen Kriterien festgelegt wer-

den, die im Zuge der Konsultationen zu berücksichtigen sind (Urteil vom

10. September 2009, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK u.a., C-44/08,

EU:C:2009:533, Rn. 46).

Auskünfte können im Verlauf der Konsultationen erteilt
werden

30Der Gerichtshof hat überdies klargestellt, dass die Auskünfte gemäß Art. 2

Abs. 3 Buchst. bderRichtlinie 98/59 imVerlauf derKonsultationenerteiltwer-

denkönnenundnichtunbedingtzumZeitpunktderEröffnungdesVerfahrens

zu ihrerDurchführungzu erteilen sind, denn eine flexibleHandhabung ist ins-

besondere deshalb unerlässlich, weil diese Pflicht des Arbeitgebers den Ar-

beitnehmervertretern einemöglichstweitgehendeund effektive Beteiligung

am Entscheidungsprozess ermöglichen soll, und hierfür müssen bis zum Ab-

schluss der Konsultationen alle einschlägigen neuen Informationen erteilt

werden (vgl. in diesemSinneUrteil vom10. September 2009, AkavanErityisa-

lojenKeskusliittoAEKu.a.,C-44/08,EU:C:2009:533,Rn. 52und53).

Auskünfte unterliegen im Lauf der Zeit einer
Entwicklung und können sich ändern

31Daraus folgt, dass die Auskünfte, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmer-

vertretern zu erteilen hat, im Lauf der Zeit einer Entwicklung unterliegen

und sich ändern können, damit die Arbeitnehmervertreter in die Lage ver-

setzt werden, konstruktive Vorschläge zu unterbreiten (vgl. in diesem

Sinne Urteil vom 10. September 2009, Akavan Erityisalojen Keskusliitto

AEK u.a., C-44/08, EU:C:2009:533, Rn. 51).

Informationsgrundlage für die zuständige Behörde
32Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die in Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2

der Richtlinie 98/59 vorgesehene Übermittlung von Informationen es der

zuständigen Behörde nur ermöglicht, sich über die Gründe der geplanten

Entlassung, die Zahl und die Kategorien der zu entlassenden Arbeitneh-

mer, die Zahl und die Kategorien der in der Regel beschäftigten Arbeit-

nehmer, den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden

sollen, sowie die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassen-

den Arbeitnehmer, soweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/

oder Praktiken dem Arbeitgeber die Zuständigkeit dafür zuerkennen, ei-

nen Überblick zu verschaffen.

Keine Vertrauensgrundlage
33Diese Behörde kann daher nicht voll und ganz auf die übermittelten Infor-

mationen vertrauen, um die bei einer Massenentlassung in ihre Zustän-

digkeit fallenden Maßnahmen vorzubereiten.
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Keine aktive Rolle der Behörde im Verfahren der
Konsultation der Arbeitnehmervertreter

34 Zum anderen wird der zuständigen Behörde im Verfahren der Konsultati-

on der Arbeitnehmervertreter keine aktive Rolle zugewiesen. Nach Art. 2

Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59 ist sie nämlich nur die Adressatin

einer Abschrift der in Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b Ziff. i bis v ge-

nannten Bestandteile der schriftlichen Mitteilung, während sie nach den

Art. 3 und 4 der Richtlinie, die zu deren Teil III („Massenentlassungsverfah-

ren“) gehören, eine solche aktive Rolle hat.

Art. 3 und 4 der Richtlinie
35 So sehen die Art. 3 und 4 der Richtlinie 98/59 vor, dass die beabsichtigten

Massenentlassungen der zuständigen Behörde anzuzeigen sind unddass sie

erst nach Ablauf einer bestimmten Frist wirksam werden können, die von

dieser Behörde dazu genutzt werdenmuss, nach Lösungen für die durch die

beabsichtigten Massenentlassungen aufgeworfenen Probleme zu suchen

(Urteil vom 21. Dezember 2016, AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972,

Rn. 40). Wie der Generalanwalt in Nr. 34 seiner Schlussanträge ausgeführt

hat, soll diese Anzeigepflicht es der zuständigen Behörde ermöglichen, auf

der Grundlage aller ihr vomArbeitgeber übermittelten Informationen zu er-

gründen,welcheMöglichkeitenbestehen, durchMaßnahmen, die andieGe-

gebenheiten des Arbeitsmarkts und der Wirtschaftstätigkeit, unter denen

die Massenentlassungen stattfinden, angepasst sind, die negativen Folgen

der Entlassungen zu begrenzen. ImGegensatz hierzu setzt die Übermittlung

einer Abschrift der in Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie genannten Aus-

künfte an diese Behörde weder eine vom Arbeitgeber einzuhaltende Frist in

Gangnoch schafft sie eineVerpflichtung fürdie zuständige Behörde.

Übermittlung von Informationen nur zu Informations-
und Vorbereitungszwecken

36 Daher dient die in Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 98/59 vorgese-

hene Übermittlung von Informationen an die zuständige Behörde nur zu

Informations- und Vorbereitungszwecken, damit sie gegebenenfalls ihre

Befugnisse aus Art. 4 der Richtlinie wirksam ausüben kann. Somit besteht

der Zweck der Verpflichtung, Informationen an die zuständige Behörde

zu übermitteln, darin, es ihr zu ermöglichen, die negativen Folgen beab-

sichtigter Massenentlassungen so weit wie möglich abzuschätzen, damit

sie, wenn ihr diese Entlassungen angezeigt werden, in effizienter Weise

nach Lösungen für die dadurch entstehenden Probleme suchen kann.

Beabsichtigte Massenentlassungen allgemein betrachten
37 In Anbetracht des Zwecks dieser Informationsübermittlung und der Tatsa-

che, dass sie in einem Stadium erfolgt, in dem der Arbeitgeber die Massen-

entlassungen nur beabsichtigt, soll sich die zuständige Behörde, wie der Ge-

neralanwalt in Nr. 51 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, nicht mit der in-

dividuellen Situation jedes einzelnen Arbeitnehmers befassen, sondern die

beabsichtigten Massenentlassungen allgemein betrachten. Der Gerichtshof

hat im Übrigen bereits entschieden, dass das in Art. 2 der Richtlinie 98/59

vorgesehene Recht auf Information und Konsultation zugunsten der Arbeit-

nehmer als Gemeinschaft ausgestaltet und kollektiver Natur ist (Urteil vom

6. Juli 2009, Mono Car Styling, C-12/08, EU:C:2009: 466, Rn. 42). Daraus folgt,

dass Art. 2 Abs. 3Unterabs. 2 der Richtlinie denArbeitnehmern einen kollek-

tivenund keinen individuellen Schutz gewährt.

Unterrichtung der zuständigen Behörde
38 Drittens wird die in der vorstehenden Randnummer getroffene Feststellung

durchdasHauptziel der Richtlinie 98/59 bestätigt. Nach der Rechtsprechung

des Gerichtshofs besteht dieses Ziel nämlich darin, dass vor Massenentlas-

sungen eine Konsultation der Arbeitnehmervertreter durchgeführt und die

zuständige Behörde unterrichtetwird (Urteil vom17. März 2021, Consulmar-

keting, C-652/19, EU:C:2021:208, Rn. 40 und die dort angeführte Rechtspre-

chung). Im Stadium der Konsultation der Arbeitnehmervertreter, die sich

nach Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie auf die Möglichkeit erstreckt, Massenentlas-

sungen zu vermeiden oder zu beschränken, sowie auf die Möglichkeit, ihre

Folgen zumildern, wird diese Unterrichtung der zuständigen Behörde durch

Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie gewährleistet.

Entstehungsgeschichte
39Was viertens die Entstehungsgeschichte von Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 der

Richtlinie 98/59 betrifft, hat der Generalanwalt in Nr. 37 seiner Schlussan-

träge zutreffend darauf hingewiesen, dass mit dieser Richtlinie die Richt-

linie 75/129/EWG des Rates vom 17. Februar 1975 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (ABl.

1975, L 48, S. 29) neu gefasst wurde. Aus den Vorarbeiten zur Richtlinie

75/129 geht aber hervor, dass die in ihrem Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 ent-

haltene Verpflichtung, die den Arbeitnehmervertretern erteilten Aus-

künfte der zuständigen Behörde zu übermitteln, vorgeschlagen worden

war, weil eine solche Verpflichtung für sinnvoll erachtet wurde, um es

den zuständigen Behörden zu ermöglichen, unverzüglich Kenntnis von ei-

ner Situation zu erlangen, die möglicherweise entscheidende Auswirkun-

gen auf den Arbeitsmarkt hat, und sich auf die gegebenenfalls erforderli-

chen Maßnahmen vorzubereiten (Ratsdokument 754/74).

Informations- und Vorbereitungszwecke
40Daraus folgt, dass auch die Entstehungsgeschichte von Art. 2 Abs. 3 Un-

terabs. 2 der Richtlinie 98/59 die Feststellung stützt, dass die nach dieser

Bestimmung bestehende Verpflichtung zur Übermittlung von Auskünften

den in Rn. 36 des vorliegenden Urteils genannten Informations- und Vor-

bereitungszwecken dient.

Antwort auf die Vorlagefrage
41Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 2 Abs. 3 Unter-

abs. 2 der Richtlinie 98/59dahin auszulegen ist, dass dieVerpflichtungdesAr-

beitgebers, der zuständigen Behörde eine Abschrift zumindest der in ihrem

Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b Ziff. i bis v genannten Bestandteile der

schriftlichen Mitteilung zu übermitteln, nicht den Zweck hat, den von Mas-

senentlassungenbetroffenenArbeitnehmern Individualschutz zugewähren.

BB-Kommentar

Massenentlassungsverfahren – irrelevant für
die Wirksamkeit von Entlassungen?

PROBLEM

Überschreiten Massenentlassungen bestimmte Schwellenwerte, müssen

Arbeitgeber eine Massenentlassungsanzeige erstatten. Besteht im Betrieb

ein Betriebsrat, ist dieser vorab zu konsultieren.

Das BAG hat bisher nahezu jeden Fehler im Massenentlassungsverfahren

mit der Unwirksamkeit der Entlassungen sanktioniert (vgl. im Einzelnen

Hotze/von Grundherr, BB 2023, 819). Begründet hat das BAG dies vor-

nehmlich damit, dass dem Massenentlassungsverfahren auch individual-

schützender Charakter zukomme.
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Diese Rechtsprechung des BAG ist nun erheblich „ins Wanken geraten“.

Anlass hierfür ist eine Vorlage des BAG an den EuGH zu § 17 Abs. 3 S. 1

KSchG. § 17 Abs. 3 S. 1 KSchG verlangt, dass Arbeitgeber gleichzeitig mit

der Einleitung des Konsultationsverfahren gegenüber dem Betriebsrat der

zuständigen Agentur für Arbeit eine Abschrift der Mitteilung an den Be-

triebsrat zuleiten.

ZUSAMMENFASSUNG

Zur Vorlage des BAG an den EuGH führte die Kündigungsschutzklage ei-

nes Arbeitnehmers. Dieser erhielt aufgrund der vollständigen Einstellung

des Geschäftsbetriebs seines Arbeitgebers durch den bestellten Insolvenz-

verwalter eine Kündigung. Neben dem klagenden Arbeitnehmer wurden

innerhalb von 30 Tagen knapp 200 weitere Arbeitnehmer gekündigt. Auf-

grund der Überschreitung der Schwellenwerte des § 17 Abs. 1 KSchG

hatte der Insolvenzverwalter das Massenentlassungsverfahren durchge-

führt. Hierbei hatte er jedoch – entgegen § 17 Abs. 3 S. 1 KSchG – der

zuständigen Agentur für Arbeit keine Abschrift der Mitteilung an den Be-

triebsrat übermittelt.

Bisher hat das BAG in ständiger Rechtsprechung Verstöße im Massenent-

lassungsverfahren mit der Unwirksamkeit der folgenden Entlassungen

sanktioniert, wenn die jeweils nicht eingehaltene Vorschrift (jedenfalls

auch) individualschützenden Charakter hat. Aus diesem Grund hat das

BAG dem EuGH die Frage vorgelegt, ob auch die Zuleitung der Mitteilung

an den Betriebsrat an die Agentur für Arbeit individualschützenden Cha-

rakter hat. Hintergrund ist, dass § 17 Abs. 3 S. 1 KSchG die Umsetzung

der Massenentlassungsrichtlinie („MERL“) in deutsches Recht darstellt.

Welchen Zweck Vorgaben der MERL erfüllen sollen, kann damit nur der

EuGH entscheiden.

In seinem Vorlagebeschluss hat das BAG (27.1.2022 – 6 AZR 155/21

(A), NZA 2022, 491) betont, dass insbesondere aus Erwägungsgrund 2

der MERL hervorgehe, dass diese auch den Schutz der Arbeitnehmer

im Falle von Massenentlassungen bezwecke. Im Falle des § 17 Abs. 3

S. 1 KSchG sei jedoch fraglich, ob auch diese Vorgabe Arbeitnehmer

schützen solle. Die Vorschrift ziele wohl allein darauf ab, die zuständi-

ge Agentur für Arbeit auf anstehende Entlassungen vorzubereiten.

Auch habe die Übermittlung an die Agentur für Arbeit nicht zur Folge,

dass die Agentur für Arbeit versuche, die durch die beabsichtigten

Massenentlassungen aufgeworfenen Probleme zu lösen. Ein solches Tä-

tigwerden der Behörde erfolge erst nach der Anzeige selbst und nicht

schon bei Übermittlung der Mitteilung an den Betriebsrat. Dies ist

auch schlüssig, da erst im Konsultationsverfahren selbst geklärt wird,

ob und wie viele Entlassungen tatsächlich erfolgen werden. Erst nach

dessen Abschluss steht das „aufgeworfene Problem“ aus Sicht der

Agentur für Arbeit überhaupt fest.

Brisanz gewann das Verfahren sodann durch den Schlussantrag des GA

Priit Pikamäe beim EuGH (30.3.2023 – C-134/22, BeckRS 2023, 5798).

Dieser argumentierte nicht nur, dass Art. 2 Abs. 3 UnterAbs. 2 MERL,

auf den § 17 Abs. 3 S. 1 KSchG zurückgeht, keinen individualschützen-

den Charakter habe, sondern zog auch erheblich in Zweifel, ob dem

gesamten Konsultationsverfahren und der Massenentlassungsanzeige

insgesamt ein individualschützender Charakter beigemessen werden

könne. Die Mitgliedstaaten müssten zwar Maßnahmen vorsehen, die

Arbeitgeber von einer Verletzung der Vorgaben der MERL abschrecken;

dies könne im Falle des Konsultationsverfahrens aber auch dadurch ge-

schehen, dass den Arbeitnehmervertretungen Rechtsschutzmöglichkei-

ten eingeräumt würden, sollten diese nicht ordnungsgemäß konsultiert

werden.

Schon diese Schlussanträge haben die Praxis aufhorchen lassen. Das BAG

hat in Folge der Schlussanträge ein anderes Kündigungsschutzverfahren

(Beschluss vom 11.5.2023 – 6 AZR 157/22 (A), juris), in dem aufgrund ei-

ner falscher Berechnung der Betriebsgröße gar kein Massenentlassungs-

verfahren durchgeführt wurde, bis zu einer Entscheidung des EuGH aus-

gesetzt.

Am 13.7.2023 erging nun die mit Spannung erwartete Entscheidung des

EuGH: Dieser hat klargestellt, dass Art. 2 Abs. 3 UnterAbs. 2 MERL keinen

individualschützenden Charakter hat. Nach der Logik des BAG bedingt da-

mit ein Verstoß gegen diese Norm gerade nicht die Unwirksamkeit der

nachfolgenden Entlassungen.

Nach dem EuGH dient die Vorschrift alleine dazu, der zuständigen Behör-

de einen Überblick über die Planungen des Arbeitgebers zu geben. Eine

aktive Rolle komme der Behörde jedoch erst nach Erstattung der Anzeige

zu.

Beachtlich ist zudem, dass der EuGH den kollektiven Charakter (unter Her-

vorhebung seiner bisherigen Rechtsprechung) des Art. 2 MERL insgesamt

betont. Art. 2 MERL umfasst gerade nicht nur die Übermittlung der Mittei-

lung an den Betriebsrat an die zuständige Behörde, sondern das gesamte

Konsultationsverfahren.

PRAXISFOLGEN

Die Entscheidung des EuGH dürfte massive Auswirkungen auf das Mas-

senentlassungsrecht in Deutschland haben und geht weit über die Frage

hinaus, welche Folgen es hat, wenn Arbeitgeber die Mitteilung an den

Betriebsrat nicht der zuständigen Agentur für Arbeit weiterleiten. Wendet

man die Entscheidung des EuGH konsequent an, können Fehler im Kon-

sultationsverfahren generell nicht zur Unwirksamkeit von Entlassungen

führen. Vielmehr wäre der deutsche Gesetzgeber oder die Rechtspre-

chung gehalten, dem Betriebsrat adäquate und effektive Rechtsschutz-

möglichkeiten an die Hand zu geben, um seine Rechte auf Konsultation

durchzusetzen.

Zu der Frage, ob auch die Massenentlassungsanzeige nicht individualschüt-

zend ist, hat sich der EuGH nicht positioniert, sondern dies offengelassen.

Für Arbeitgeber besteht mithin zumindest Grund zur Hoffnung, dass Feh-

lern im Massenentlassungsverfahren in naher Zukunft das Damokles-

schwert der Unwirksamkeit aller Entlassungen genommen wird. Bis es je-

doch zu einer entsprechenden Rechtsprechungsänderung in Deutschland

kommen wird, bedarf es weiterer Entscheidungen durch das BAG und si-

cherlich weiterer Vorlagen an den EuGH.

Bis dahin bleibt es vorerst dabei: Das Massenentlassungsverfahren ist wei-

terhin mit größter Sorgfalt durchzuführen.

Beatrice Christin Hotze, RAin/FAinArbR, Senior Associate

bei Allen & Overy LLP (München), berät nationale und inter-

nationale Unternehmen in allen Angelegenheiten des indivi-

duellen und kollektiven Arbeitsrechts, wobei sie über beson-

dere Erfahrung im Zusammenhang mit Reorganisationen,

Umstrukturierungen und Betriebsübergängen verfügt.

Dr. Felicia von Grundherr, RAin, Associate bei Allen &

Overy LLP (München), berät nationale und internationale

Unternehmen in allen Angelegenheiten des individuellen

und kollektiven Arbeitsrechts.
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